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Anlage 1

31.12.2024 31.12.2023

I. Investmentanlagevermögen EUR EUR 

A. Aktiva

1. Beteiligungen

a) Beteiligungen 2.914.520,76 513.093,29

2. Barmittel und Barmitteläquivalente

a) Täglich verfügbare Bankguthaben 7.599.367,09 6.052.139,13

Summe Aktiva 10.513.887,85 6.565.232,42

B. Passiva

1. Rückstellungen 16.362,50 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

a) aus anderen Lieferungen und Leistungen 81.521,51 116.551,24

3. Sonstige Verbindlichkeiten

a) gegenüber Gesellschaftern 2.554,67 1.525,74

4. Eigenkapital

a) Kapitalanteil der Kommanditisten 11.612.000,00 7.031.000,00

b) Kapitalrücklage 580.350,00 351.300,00

c) Verlustvortragskonto -1.428.836,11 -878.250,00

d) Verlustkonto 11.306,87 -13.506,00

e) Auszahlungskonto -133.870,59 -7.091,06

f) Nicht realisierte Gewinne/ Verluste aus der Neubewertung -227.501,00 -36.297,50

Summe Passiva 10.513.887,85 6.565.232,42

Bilanz zum 31.12.2024

BVT Concentio Energie & Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene 

Investment KG



Anlage 2

2024 2023

EUR EUR

I. Investmenttätigkeit

1. Erträge 

a) Zinsen und ähnliche Erträge 144.238,61 26.885,59

Summe der Erträge 144.238,61 26.885,59

2. Aufwendungen

a) Verwaltungsvergütung -63.747,16 -24.427,91

b) Verwahrstellenvergütung -6.502,21 -1.029,16

c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -11.900,00 0,00

d) Sonstige Aufwendungen -587.862,48 -893.184,52

Summe der Aufwendungen -670.011,85 -918.641,59

3. Ordentlicher Nettoertrag -525.773,24 -891.756,00

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -525.773,24 -891.756,00

5. Zeitwertänderung

a) Erträge aus Neubewertung 67.542,59 0,00

b) Aufwendungen aus Neubewertung -258.746,09 -36.297,50

Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres -191.203,50 -36.297,50

Ergebnis des Geschäftsjahres -716.976,74 -928.053,50

BVT Concentio Energie & Infastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

 

1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen 

Die BVT Concentio Energie & Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Neutraubling, 
(Concentio EI II KG) ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF im Sinne des § 1 Abs. 5 KAGB. Die 
Gesellschaft ist seit dem 09. November 2022 im Handelsregister A des Amtsgerichts Regensburg unter der 
Nummer HRA 10663 eingetragen. Die Umfirmierung in eine Investmentkommanditgesellschaft erfolgte mit 
Gesellschafterbeschluss vom 08. März 2023 und wurde am 02. Mai 2023 im Handelsregister des Amtsgerichts 
Regensburg eingetragen. 

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Investmentkommanditgesellschaft ist die Concentio 
Beteiligungs GmbH, Neutraubling. Die Komplementärin hat ein gezeichnetes Kapital von 25.000,00 Euro. 
Geschäftsführende Kommanditistin der Investmentkommanditgesellschaft ist die Concentio Management GmbH, 
Neutraubling, die mit einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 Euro ausgestattet ist.  

 

2. Rechnungslegungsvorschriften 

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des § 158 Satz 1 in Verbindung mit § 135 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften des Ersten 
Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches (HGB), d. h. nach den 
Vorschriften der §§ 264 ff. HGB und nach den Vorschriften der Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung 
der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und 
Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden 
Vermögensgegenstände (KARBV) aufgestellt. § 264 Abs. 1 Satz 4, Abs. 3, 4 und § 264b HGB sind nicht 
anzuwenden. Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 274a HGB wurden in Anspruch genommen. 

Die Concentio EI II KG unterliegt als inländischer Publikums-AIF im Sinne des § 1 Abs. 5 KAGB in Verbindung 
mit § 2 KAGB den Vorschriften des KAGB, der KARBV und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 
(AIFM-VO). Folglich unterliegt die Concentio EI II KG gemäß § 5 Abs. 1 KAGB der Aufsicht durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Die Gliederung der Bilanz erfolgt entsprechend der Vorgaben des § 21 Abs. 4 KARBV, die Gliederung der Ge-
winn- und Verlustrechnung entsprechend des § 22 Abs. 3 KARBV. Da es sich bei der Concentio EI II KG um eine 
extern verwaltete Investmentkommanditgesellschaft handelt, verfügt diese nur über Investmentanlagevermögen 
und generiert nur Aufwendungen und Erträge aus dieser Investmenttätigkeit. 

 

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in Euro aufgestellt. Für die Bewertung des Investmentanlagevermögens 
gelten die Vorschriften der §§ 271 in Verbindung mit 168, 169 und 216 KAGB sowie der §§ 26 bis 34 KARBV. 
Die derigo GmbH & Co. KG hat als externer Verwalter eine Bewertungsrichtlinie erstellt und für die Gesellschaft 
Bewertungsverfahren und Grundsätze, die der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der 
Berechnung des Nettoinventarwertes zugrunde liegen, festlegt.  

Die Gesellschaft investiert gemäß Anlagebedingungen in den Aufbau eines Portfolios aus Sachwert- und 
Unternehmensbeteiligungen der Assetklasse Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Diese Anteile und 
Beteiligungen werden weder zum Handel an der Börse noch an einem organisierten Markt einbezogen sein, so 
dass gemäß § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt werden. Diese Verkehrswerte werden nach 
geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ermittelt.  
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Die Gesellschaft verwendet als Datenbasis unter anderem die testierten Vermögensaufstellungen sowie den 
Jahresabschluss bzw. Jahresbericht. Das eingesetzte Bewertungsverfahren wird bei der derigo GmbH & Co. KG 
als  

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) dokumentiert und in regelmäßigen Abständen auf dessen Angemessenheit 
überprüft.  

Unter Beachtung dieser Richtlinie erfolgten die im Folgenden beschriebenen Bewertungen. 

Die erworbenen Beteiligungen werden zum Verkehrswert angesetzt. Entsprechend § 261 Abs. 6 KAGB und der 
Bewertungsrichtlinie der KVG wird der Wert der Beteiligungen vor Erwerb von einem externen Gutachter in Euro 
ermittelt. Als Verkehrswert ist grundsätzlich der Wert zu Grunde zu legen, der sich bei sorgfältiger Einschätzung 
nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergibt (§ 168 
Abs. 3 KAGB in Verbindung mit § 28 Abs. 1 KARBV). Bei der Ermittlung des Verkehrswerts der Beteiligungen 
zum Bilanzstichtag werden geprüfte Vermögensaufstellungen und Jahresabschlüsse zum Erwerbszeitpunkt bzw. 
Bewertungsstichtag sowie Zwischenberichte der Beteiligungsgesellschaften zugrunde gelegt. Der Verkehrswert 
der Beteiligungen entspricht dem anteiligen Nettoinventarwert der Beteiligungsgesellschaft. In der Bilanz erfolgte 
der Ausweis der Gewinne bzw. Verluste aus der Neubewertung innerhalb des Eigenkapitals in den nicht 
realisierten Gewinnen oder Verlusten aus der Neubewertung. 

Die Barmittel in Form der täglich verfügbaren Bankguthaben sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen 
gem. § 29 Abs. 2 Satz 1 KARBV angesetzt. 

Die Forderungen werden zum Nennwert angesetzt. 

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Verbindlichkeiten werden mit dem 
Rückzahlungsbetrag gem. § 29 Abs. 3 KARBV passiviert. 

Die Kapitalanteile sind zum Nennwert angesetzt. Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gemäß dem 
Gliederungsschema nach § 21 Abs. 4 KARBV und § 264c HGB sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages. 

Der Zeitpunkt, ab welchem die Anleger als Gesellschafter anzusehen sind, bemisst sich nach den Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages. Der Beitritt der Kommanditisten wird nach Annahme der Beitrittserklärung durch die 
Gesellschaft und Ausführung durch die Gesellschaft zum jeweiligen Monatsletzten wirksam, vorausgesetzt die 
jeweils gezeichnete Einlage und der Ausgabeaufschlag wurden spätestens an diesem Tag vollständig geleistet. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 869 aus noch nicht geleisteter Einlage bei der 
Capital Dynamics Clean Energy SCA und über die Concentio E&I II GmbH TEUR 4.470 sowie TUSD 2.279. 

 

 

 

 

. 
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4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 

 

Angaben zu den Beteiligungen gemäß §§ 158 S. 2, 148 Abs. 2 KAGB 

 

Bis zum Stichtag 31.12.2024 wurden folgende Beteiligungen an AIF nach § 261 Abs. 1 Nr. 5 und 6 KAGB sowie 
Beteiligungen an Objektgesellschaften nach § 261Abs. 1 Nr. 3 KAGB gehalten bzw. gezeichnet: 

 

 

Beteiligung Zeitpunkt des 
Erwerbs 

Beteiligungshöhe 
Nominal in 

Prozent 

Nominalkapital Assetklasse 

          
Capital Dynamics Clean Energy SCA 

SICAV RAIF-Clean Energy Europe 

2023 0,447% 223,7 Mio. EUR Erneuerbare 
Energien 

     

mittelbar über Concentio E+I II GmbH     

Fengate Infrastructure Fund IV 
(International L.P.) 

2023 0,136% 1,1 Mrd. USD Infrastruktur 

NextPower V SCSp 2024 0,336% 595,9 Mio. USD 
Erneuerbare 

Energien 

Pearl Infrastructure Capital II SCA, RAIF 2024 0,645% 310 Mio. EUR 
Erneuerbare 

Energien 

Construction Energie Plus 2 S.L. P 2024 1,139% 175,66 Mio. EUR Infrastruktur 

Unigestion Climate Impact Fund SCS-
SICAV-RAIF 

2024 1,992% 100,8 Mio. EUR Infrastruktur 

 

Aufgrund der Verhältnismäßigkeit werden die nachrichtlichen Katalogangaben gem. § 25 KARBV bei 
Beteiligungen mit einem Anteil am Nominalkapital der Beteiligungsgesellschaft von weniger als 5 % auf die 
wesentlichen Angaben des Zeitpunktes des Erwerbs und der Beteiligungshöhe der Beteiligung beschränkt. 

 

Innerhalb der Barmittel und Barmitteläquivalente werden die täglich verfügbaren Bankguthaben TEUR 7.599 
(Vorjahr TEUR 6.052) bei der Commerzbank ausgewiesen. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen TEUR 82 (Vorjahr TEUR 118) beinhalten die Vergütung 
für die Provisionen und Initialkosten TEUR 74 (Vorjahr TEUR 112), die Vergütung für die kollektive 
Vermögensverwaltung TEUR 6 (Vorjahr TEUR 4) sowie die Verwahrstellenvergütung TEUR 1 (Vorjahr 
TEUR 1). 

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung TEUR 3 (Vorjahr 
TEUR 2). 
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In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 2 (Vorjahr 2) 
enthalten. 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen weniger als ein Jahr. 

Das Eigenkapital in Höhe von EUR 10.413.449,17 beinhaltet mit EUR 11.612.000,00 die Kapitalanteile der 
Kommanditisten, mit EUR 580.350,00 die aus dem Ausgabeaufgeld der Kommanditanteile resultierende 
Kapitalrücklage, mit EUR 11.306,87 das realisierte Ergebnis, mit EUR -1.428.836,11 das Verlustvortragskonto, 
mit EUR -133.870,59 das Auszahlungskonto und mit EUR -227.501,00 das nicht realisierte Ergebnis aus der 
Neubewertung. 

Gemäß § 7 Gesellschaftsvertrag der Investmentkommanditgesellschaft vom 18. Oktober 2022 wird die 
Zusammensetzung des Eigenkapitals wie folgt dargestellt: 

Für jeden Kommanditisten werden folgende Kapitalkonten geführt: 

1. Einlagenkonto I (Betrag der geleisteten Kommanditeinlage ohne Ausgabeaufschlag) 

2. Rücklagenkonto (geleisteter Ausgabeaufschlag) 

3. Verlustvortragskonto (zugewiesener Verlustanteil Initialkosten) 

4. Gewinn- und Verlustkonto (Anteile an den realisierten Ergebnissen) 

5. Auszahlungskonto (Auszahlungen an Kommanditisten und für Rechnung des Kommanditisten abgeführte 
Steuern) 

Sämtliche Konten sind unverzinslich. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 hatten Gesellschafter mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 
EUR 11.612.000,00, sowie einem Ausgabeaufgeld von EUR 580.350,00 einbezahlt. 

Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme des geschäftsführenden Kommanditisten in Höhe von EUR 5.000 
ist einbezahlt. Die eingetragene Haftsumme des Treuhandkommanditisten wurde in voller Höhe (EUR 5.000) 
einbezahlt. 
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Die Bilanz wird durch die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 ergänzt.  

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 nach § 101 Abs. 1 Nr. 1 KAGB 

  Anfangsbestand 
01.01.2024 

in EUR 

Zugänge 
2024 

in EUR 

Abgänge 
2024 

in EUR 

Bestand 
31.12.2024 

in EUR 

31.12.2024 
Wert 

in EUR 

31.12.2024 
 Anteil am 

Fondsvermögen in % 

A. Vermögensgegenstände 
      

  
      

I. Finanzanlagen             
1. Beteiligungen  513.093,29 2.630.000,00 -37.369,03 3.105.724,26 2.914.520,76  27,99% 

               
II. Liquiditätsanlagen             
1. Bankguthaben         7.599.367,09  72,98% 
              
Summe Vermögensgegenstände         10.513.887,85 100,96% 
              
B. Schulden             
              
I. Verbindlichkeiten aus             
1. Leistungen von Dritten         -81.521,51 -0,78% 
2. anderen Gründen          -2.554,67 -0,02% 
Zwischensumme         -84.076,18 -0,80% 
              
II. Rückstellungen       
Zwischensumme     -16.362,50 -0,16% 
       
Summe Schulden         -100.438,68 -0,96% 
              
C. Fondsvermögen         10.413.449,17 100,00% 
       
Umlaufende Anteile (Stück)     11.612  
Anteilwert (EUR)*         896,783 

 

*) Der Nettoinventarwert je Anteil wird jeweils für einen Kapitalanteil in Höhe von 1000 EUR bestimmt. Der Kapitalanteil eines Anlegers berechnet sich aus seiner gezeichneten (und geleisteten Einlage. Die Anzahl der 
Kapitalanteile im Nominalbetrag von 1000 EUR wird berechnet, indem die Summe aller Kapitalanteile durch 1000 EUR geteilt wird. Der Nettoinventarwert je Kapitalanteil im Nominalbetrag von 1000 EUR wird ermittelt, 
indem der Wert des Investmentvermögens durch die Zahl dieser Anteile geteilt wird. 
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5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Innerhalb der Verwaltungsvergütung wird die an die derigo KG aus dem Vertrag über die kollektive 
Vermögensverwaltung gezahlte Vergütung ausgewiesen. 

Die Verwahrstellenvergütung betrifft das für 2024 angefallene Verwahrstellenentgelt der Hauck Aufhäuser Lampe 
AG. 

Die sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen mit EUR 435.195,00 die Provisionen und mit 
EUR 115.391,11 die Initialkosten gemäß § 6 Abs. 3 der Anlagebedingungen. 

Das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich auf EUR -525.773,24. 

 

6. Weitere Erläuterungen 

Verwendungsrechnung nach § 24 Abs. 1 KARBV 

 

Der persönlich haftende Gesellschafter der Concentio EI II KG, die Concentio EI II GmbH, ist nicht am Kapital 
der Gesellschaft beteiligt und nimmt somit auch nicht an der Ergebnisverteilung der Gesellschaft teil. An der 
Ergebnisverteilung sind nur die Kommanditisten incl. der über den Treuhandkommanditisten BVT 
Treuhandgesellschaft München mbH zum 31. Dezember 2024 aufgenommenen Investoren (Treugeber) beteiligt 

 
 

EUR 

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -525.773,24 
2. Gutschrift/Belastung auf Rücklagenkonten 0,00 
3. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten 525.773,24 
4. Gutschrift/Belastung auf Verbindlichkeitenkonten 0,00 
5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 
 

Entwicklungsrechnung nach § 24 Abs. 2 KARBV 

  

  EUR EUR 

I. Wert des Eigenkapitals am Beginn des Geschäftsjahres   6.447.155,44 

1. Entnahmen für das Vorjahr 
 

  

2. Zwischenentnahmen -126.779,53    

3. Mittelzufluss (netto) 
 

  

a) Mittelzuflüsse aus Gesellschaftereintritten 4.810.050,00    

b) Mittelabflüsse wegen Gesellschafteraustritten 0,00   

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres nach 
Verwendungsrechnung -525.773,24   

5. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -191.203,50   

II. Wert des Eigenkapitals am Ende des Geschäftsjahres   10.413.449,17 
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Darstellung der Kapitalkonten nach § 25 Abs. 4 KARBV 

 

    Komplementärin Kommanditisten 
    EUR EUR 
Einlagenkonto     11.612.000,00 
Rücklagenkonto     580.350,00 
Gewinn- und Verlustkonto     11.306,87 
Auszahlungskonto   -133.870,59 
Verlustvortragskonto     -1.428.836,11 
Stand 31.12.2024     10.640.950,17 
 

Die bedungene Einlage des Gründungskommanditisten i.H.v. TEUR 5 war zum Bilanzstichtag eingefordert und 
eingezahlt. 

Abgeschlossene Geschäfte über Finanzinstrumente nach § 101 Abs. 1 Nr. 2 KAGB  

 

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand hatten. 

 

Anzahl der umlaufenden Anteile und der Wert eines Anteils nach § 101 Abs. 1 Nr. 3 KAGB  

Im Geschäftsjahr betrug die Anzahl der umlaufenden Anteile 11.612.  Der Nettoinventarwert je Anteil, der je-
weils für eine gezeichnete Einlage in Höhe von EUR 1.000 bestimmt wird, betrug EUR 896,783 (ermittelt nach § 
168 KAGB). Der individuelle Anteilwert des einzelnen Kommanditisten wird einmal jährlich ermittelt und dem 
Kommanditisten mitgeteilt. 

 

 

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre nach § 101 Abs. 1 Nr. 6 KAGB  

 

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres  Anteilwert 

 EUR EUR 
     

2024 10.413.449,17 896,783 
2023 6.447.155,44 916,961 
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Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote nach § 101 Abs. 2 Nr. 1 - 4 KAGB 

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz 
des durchschnittlichen Nettoinventarwerts innerhalb eines Geschäftsjahres auf Ebene der Concentio EI II KG aus. 
Sie betrug 1,31 % bei laufenden Kosten in Höhe von EUR 119.425,74.  

Einmaligen Kosten (ohne Ausgabeaufschlag) betrugen im Geschäftsjahr 2024 EUR 550.586,11. Bezogen auf den 
durchschnittlichen Nettoinventarwert ergibt sich ein Prozentsatz in Höhe von 0,33 %.  

Darüber hinaus wurde der Ausgabeaufschlag in Höhe von insgesamt EUR 580.350,00 erhoben. 

Der derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) fließen im Geschäftsjahr keine 
erfolgsabhängige sowie zusätzliche Verwaltungsvergütung zu. Die Summe aller laufenden Vergütungen, die an 
die KVG, die Gesellschafter der KVG oder der Investmentkommanditgesellschaft gezahlt werden, kann jährlich 
insgesamt bis zu 1,1305 % der Bemessungsgrundlage betragen. 

Im Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen berechnet. 

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus der Gesellschaft an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten 
Vergütung und Aufwandserstattungen. 

Es wurden der Gesellschaft keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von 
Anteilen berechnet. Die Gesellschaft sieht grundsätzlich gemäß Gesellschaftsvertrag vom 18. Oktober 2022 keine 
Rücknahme der Anteile vor. 

Die KVG erhält neben dem Ausgabeaufschlag von 5 % der Einlage in der Beitrittsphase eine einmalige Vergütung 
in Höhe von bis zu 2,52% der Einlage (Initialkosten). Diese betrug für das Geschäftsjahr 2024 EUR 115.391,11. 

Die KVG erhält eine jährliche Verwaltungsvergütung bis zur Höhe von 0,833 % des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes der Investmentkommanditgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr (Bemessungsgrundlage).  

Der persönlich haftende Gesellschafter erhält als Entgelt für seine Haftungsübernahme eine jährliche Vergütung 
von 0,0595 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Investmentkommanditgesellschaft im jeweiligen 
Geschäftsjahr. 

Der Geschäftsführungskommanditist erhält als Entgelt für seine Geschäftsführungstätigkeit eine jährliche 
Vergütung über 0,2380% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Investmentkommanditgesellschaft im 
jeweiligen Geschäftsjahr. 

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,0714 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der 
Investmentkommanditgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr.  

 

Angaben zur Nachhaltigkeit (EU Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und 
Rates von 18. Juni 2020) 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale dieses Finanzprodukts sind in einem Anhang 
zum Jahresbericht enthalten. 
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Angaben zur Mitarbeitervergütung der KVG (§ 101 Abs. 3 KAGB) 

   EUR 
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen an Mitarbeiter  2.580.624,99 

davon feste Vergütung 2.580.624,99 
davon variable Vergütung 0,00 
    
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen an Risktaker 376.512,04 

davon feste Vergütung 376.512,04 
davon variable Vergütung 0,00 
 

Die KVG mit 19 Mitarbeitern (Stand zum Jahresende 18) und 3 Geschäftsführern verwaltet im Geschäftsjahr 
insgesamt 40 AIF. 

Die Investmentkommanditgesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. 

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände nach § 300 Abs. 1 Nr. 1 
KAGB 

Gem. Art. 1 Abs. 5 der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) Nr. 231/2013 DER KOMMISSION vom 
19.12.2012 ("AIFM-VO) bezieht sich die Ermittlung von schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände auf für 
bestimmte illiquide Vermögensgegenstände des AIF bei denen besondere Regelungen bestehen (z.B. "side 
pockets"-Regelungen, die in Deutschland gesetzlich nicht zulässig sind). Die Qualifizierung als nicht kurzfristig 
liquidierbarer Vermögensgegenstand genügt für die Berücksichtigung als schwer liquidierbarer Vermögensgegen-
stand nicht. 

Der prozentuale Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände des AIF des Geschäftsjahres beträgt 
0,00 %. 

 

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement nach § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB 

Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement für die 
Investmentkommanditgesellschaft getroffen.  

 

Angaben zum Risikoprofil und Risikomanagementsystem nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB 

Das Risikomanagementsystem für die Investmentkommanditgesellschaft umfasst die fortlaufende Erfassung, 
Messung, Steuerung und Überwachung der wesentlichen Risiken. Wesentliche Risiken, denen die Investment-
kommanditgesellschaft ausgesetzt ist, sind Liquiditätsrisiken, Wertänderungsrisiken, Gegenparteirisiken sowie 
operationelle Risiken. Zur Steuerung der Risiken wird ein dem Risikoprofil der Investmentkommanditgesellschaft 
adäquates Limitsystem eingerichtet und laufend überwacht. Ein Verfahren zur Früherkennung von Risiken wird 
vorgehalten.  

Angaben zu Änderung des maximalen Umfangs des Leverages nach § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB 

Die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft erwartet, dass der 
nach den gesetzlich vorgeschriebenen Methoden (Brutto-Methode und Commitment-Methode) berechnete 
Leverage des AIF ihren Nettoinventarwert um maximal das 1,5-fache übersteigt. 

Im Geschäftsjahr 2024 wurde von der Investmentkommanditgesellschaft der Leverage nicht in Anspruch 
genommen. 
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7. Sonstige Angaben 

Der Tätigkeitsbericht gemäß § 101 Abs. 1 Satz 2 KAGB ist Bestandteil des Lageberichts. 

Im Geschäftsjahr sind keine wesentlichen Änderungen in Sinne des § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB hinsichtlich der in 
den gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsdokumenten zur Verfügung gestellten Informationen eingetreten. 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Investmentgesellschaft oder gegenüber den Anlegern für das Abhanden-
kommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 81 Absatz 1 Nr. 1 KAGB (Finanzinstrument) durch 
die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 82 
Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber der Gesellschaft oder den Anlegern 
für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich 
ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt.  

 

 

Geschäftsführung 

 

Mitglieder der Geschäftsführung im Geschäftsjahr waren: 

für die Concentio Beteiligungs GmbH: 

Herrn Dr. Werner Bauer, Kaufmann, Laaber 

Herrn Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Kaufmann, München. 

 

für die Concentio Management GmbH (geschäftsführender Kommanditist): 

Herrn Dr. Werner Bauer, Kaufmann, Laaber 

Herrn Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Kaufmann, München. 

 

Für beide Geschäftsführer ist die Geschäftsführung wie folgt geregelt: 

 

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so 
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. 

 

Herr Dr. Bauer und Herr von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf sind von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

 

Die Geschäftsführer der Concentio Beteiligungs GmbH und der Concentio Management GmbH beziehen von der 
Gesellschaft keine gesonderten Bezüge für die Geschäftsführung. 
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Mitarbeiter 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr und zum Stichtag keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt. 

 

Neutraubling, 23. April 2025 

 

Concentio Beteiligungs GmbH 

 

 

Dr. Werner Bauer Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf 

Geschäftsführer  Geschäftsführer 
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 

 

1. Grundlagen der Gesellschaft 

Die BVT Concentio Energie & Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (nachfolgend 
Investmentkommanditgesellschaft genannt) ist ein Alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des 
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand der Investmentkommanditgesellschaft ist, nach dem Grundsatz 
der Risikomischung, ein breit diversifiziertes Portfolio von Anteilen an geschlossenen AIF sowie Beteiligungen 
an Unternehmen und Objektgesellschaften in den Assetklassen Energie und Infrastruktur aufzubauen. Zum 
Bilanzstichtag 31.12.2024 haben 213Anleger ein Kommanditkapital von TEUR 11.612 ohne Agio gezeichnet. 

 

2. Tätigkeitsbericht 

Die Darstellung der Hauptanlagerisiken erfolgt unter dem Bereich Risiko-Chancen Bericht. 

 

Tätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die am 18. Oktober 2022 gegründete und am 09. November 2022 ins Handelsregister des Amtsgerichts 
Regensburg unter der HRA 10663 eingetragene Investmentkommanditgesellschaft hat mit dem Inkrafttreten des 
Bestellungsvertrages vom 29. Dezember 2022 die derigo GmbH & Co. KG, München, als externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit dem Portfoliomanagement und dem Risikomanagement für die Dauer 
des AIF beauftragt. 

Die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Konzeption und Implementierung der 
Investmentkommanditgesellschaft als geschlossener Publikums-AIF sowie die erforderlichen Dokumente erstellt, 
auch jene die im Rahmen von Genehmigungs- und Anzeigeverfahren erforderlich waren. Die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft hat ferner als Verwahrstelle die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Frankfurt am Main, ausgewählt und einen Verwahrstellenvertrag abgeschlossen.  

Die Tätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft umfasste außerdem die allgemeine Verwaltung der 
Investmentkommanditgesellschaft, wie die Buchführung, die Vorbereitung zur Aufstellung eines 
Jahresabschlusses und Erstellung einer Steuererklärung. Zusätzlich übernahm die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
die laufende Liquiditätssteuerung der Investmentkommanditgesellschaft. Die Risiken wurden durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft fortlaufend beobachtet und bewertet. 

Einige administrative Tätigkeiten wie z. B. Anlegerbetreuung, Geldwäscheprävention und Compliance hat die 
KVG ausgelagert. Die Haftung der KVG richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Sie ist berechtigt, die 
Verwaltung der Investmentkommanditgesellschaft aus wichtigem Grund unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von mindestens sechs Monaten zu kündigen. Die Bekanntmachung der Kündigung muss im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht erfolgen. 

Die KVG erhält eine jährliche Verwaltungsvergütung bis zur Höhe von 0,833 % des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes der Investmentkommanditgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr (Bemessungsgrundlage).  

Die laufende Betreuung der Anleger hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft ebenfalls übernommen und 
durchgeführt. 

Die Vertriebsfreigabe wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 24.02.2023 erteilt. Der 
Vertrieb wurde im April 2023 aufgenommen. 
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Übersicht über die Anlageziele und Anlagepolitik der Investmentkommanditgesellschaft 

Die Investmentkommanditgesellschaft verfolgt mit der in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagepolitik und 
Anlagestrategie das Ziel, während der gesamten Dauer der Investmentkommanditgesellschaft 
Liquiditätsüberschüsse zu erzielen, die bei prognosegemäßem Verlauf in der Regel einmal jährlich an die Anleger 
ausgezahlt (ausgeschüttet) werden. 

Die Investmentkommanditgesellschaft erwirbt unmittelbar oder mittelbar im Umfang von mindestens 60 % des  

zur Verfügung stehenden Kommanditkapitals Anteile an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder geschlossenen 
ausländischen Spezial-AIF; solche AIF werden nachfolgend als „Ziel-AIF“ bezeichnet. 

Die Investmentkommanditgesellschaft investiert jeweils mindestens 30 % des zur Verfügung stehenden 
Kommanditkapitals in folgende Ziel-AIF: 

1. Erneuerbare Energien: Ziel-AIF investieren mindestens 60 % des ihnen für Investitionen zur    
Verfügung stehenden Kapitals unmittelbar oder mittelbar in Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und 
zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus Windenergie, Sonnenenergie und Wasserkraft 
investieren  

2. Infrastruktur: Ziel-AIF investieren in Infrastruktur, einschließlich als Infrastruktur genutzter 
Immobilien sowie in Beteiligungen an Unternehmen, die Infrastruktur errichten, instand halten, instand 
setzen, verwalten oder betreiben.  

 

Übersicht über die Anlagegeschäfte und das Portfolio 

Die Investmentkommanditgesellschaft hat sich in 2024 an der Concentio E+I GmbH mit Einlagen von TEUR 
3.005 und an der Capital Dynamics Clean Energy mit nominal EUR 1 Mio.  und Einlagen von TEUR 131 beteiligt. 

 

3. Risiko-/Chancenbericht 

Die Entwicklung des Krieges in der Ukraine sowie die Entwicklung des Nahost-Konflikts werden weiterhin 
überwacht. Neben der damit verbundenen humanitären Krise hinterlasen beide Konflikte auch Spuren auf das 
Wirtschaftsgeschehen. Die derigo und ihre Beteiligungsunternehmen haben keine wesentlichen Verbindungen zu 
den Konfliktregionen und sind somit nicht direkt von den Ereignissen betroffen. Jedoch können indirekte 
Auswirkungen wie beispielsweise durch den Bezug von Rohstoffen oder Dienstleistungen aus den betroffenen 
Regionen nicht ausgeschlossen werden. Die KVG hat Maßnahmen ergriffen, um alle verfügbaren relevanten 
Informationen über die Entwicklungen in den von den verwalteten AIF getätigten Investitionen zu deren 
Betroffenheit einzuholen. 

Bisher sind keine breiteren gravierenderen und längerfristigen negativen Auswirkungen auf die von der derigo 
verwalteten Fondsgesellschaften erkennbar. 

Assetklasse Energie & Infrastruktur 

Die Energiekosten sind weiterhin hoch und der Ausbau von erneuerbaren Energien wurde auch im Jahr 2024 stark 
vorangetrieben. Trotz der weiterhin hohen Material- und Finanzierungskosten für den Bau und den Betrieb von 
Erneuerbaren Energieanlagen konnte durch den massiven Ausbau die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen 
gesteigert werden, was die Attraktivität solcher Anlagen erhöhte. Dies führte dazu, dass sich die Bewertungen zum 
Teil erholten. Ähnliches gilt für das Infrastruktursegment im Allgemeinen: hohe Rohstoff- und 
Finanzierungskosten beeinträchtigten u. a. das Transaktionsvolumen, welches im Vergleich zum Vorjahr sank, 
ebenso wie das Fundraisingvolumen. Die Entwicklungen in den Bereichen der Energie- und Infrastrukturfonds 
werden laufend überwacht. 

Detaillierte Informationen über die Zielfonds werden den Anlegern laufend durch die Berichterstattung des 
Portfoliomanagements zur Verfügung gestellt.  
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Die derigo überprüft in Ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft laufend die Fondsgesellschaften wurden 
auf deren Beitrag zur Nachhaltigkeit gemäß den europäischen Anforderungen. Bei der Fondsgesellschaft genügen 
die Auswahlkriterien der Investitionen den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten gemäß 
der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Aufgrund dessen wird die Fondsgesellschaft als Artikel 8 Fonds 
qualifiziert. Die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ergänzend festgelegten Anlagegrenzen des 
Risikomanagements berücksichtigen die Nachhaltigkeitsindikatoren, Ausschlüsse und Mindestanteile 
nachhaltiger Investitionen mit einem sozialen Ziel und/oder einem Umweltziel, insbesondere in Bezug auf 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. 

Die derigo GmbH & Co. KG verfügt als Kapitalverwaltungsgesellschaft und verantwortliche Gesellschaft für die 
kollektive Vermögensverwaltung gemäß den Vorgaben des KAGB und der KAMaRisk (Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement für Kapitalverwaltungsgesellschaften) über einen permanenten, funktional und 
hierarchisch unabhängigen Bereich Risikomanagement. Die organisatorischen Abläufe dieses Bereiches sind im 
Risikomanagementhandbuch der derigo GmbH & Co. KG dokumentiert. 

Im Rahmen des unternehmerischen Handelns bzw. dem Verfolgen von unternehmerischen Chancen werden 
fortwährend auch unternehmerische Risiken eingegangen. Das Risikomanagementsystem der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft hat das Ziel, Risiken des AIF systematisch zu erfassen, bewerten, überwachen und 
zu steuern. Hierzu hat die Gesellschaft die für sich und jeden von ihren verwalteten AIF relevanten Risiken sowie 
die Art und Weise des Umgangs mit diesen Risiken in einem Risikokatalog erfasst. 

 

Risikostrategie 

Die Risikostrategie wird aus der Geschäftsstrategie abgeleitet. Die Verantwortung für die Festlegung der 
Geschäfts- und Risikostrategie wird von der Geschäftsleitung der derigo GmbH & Co. KG wahrgenommen; sie 
wird nicht delegiert. 

Die Hauptaktivität der derigo GmbH & Co. KG liegt in der Konzeption von Beteiligungsangeboten, deren 
laufender Verwaltung sowie dem Portfolio-, Liquiditäts- und Risikomanagement. derigo GmbH & Co. KG verfügt 
über eine diversifizierte Produktpalette, die sich auf fünf Kompetenzbereiche erstreckt: 

1. Immobilien als Kapitalanlage (insbesondere Deutschland und USA) 

2. Regenerative Energieerzeugung / ÖPP-Projekte als Kapitalanlage 

3. Unternehmensbeteiligungen als Kapitalanlage 

4. Beteiligungen in Dach-/Portfoliofonds als Kapitalanlage 

5. Unmittelbare und mittelbare (über Zielfonds in Sinne der vorstehenden Kompetenzbereiche) 
Investition in Anteile an börsennotierten Gesellschaften sowie anderen Wertpapieren im Sinne des § 193 
KAGB zum Zweck der Liquiditätsanlage 

Der Fokus der derigo GmbH & Co. KG ist hierbei auf die Konzeption strukturierter Produkte gerichtet, die 
lukrative Renditechancen bei vertretbaren Risiken mit optimalen steuerlichen Lösungen kombinieren. 

Die Risikostrategie wird jährlich entsprechend § 29 Abs. 2 S. 2 KAGB überprüft. Im Geschäftsjahr 2024 wurde 
die Geschäfts- und Risikostrategie aktualisiert. Dabei wurde im Wesentlichen die IT-Strategie um Vorgaben der 
"DORA-Verordnung" (Digital Operational Resilience Act) und die ESG-Strategie um weitere 
Nachhaltigkeitsrisiken ergänzt. Schadensfälle oder Risiken, die eine Anpassung der Risikostrategie erfordert 
hätten sind im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht aufgetreten. 

Die Wertentwicklung sowie die liquide Situation der verwalteten AIF und deren Investitionen werden laufend 
überprüft. Zum gegenwertigen Zeitpunkt liegen keine bestandsgefährdenden Risiken vor. Die Ergebnisse der 
Entwicklungen wurden den Anlegern im Rahmen der Reportings im Kalenderjahr 2024 mitgeteilt. Die 
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Liquiditätssituation der durch die KVG verwalteten AIF war zu keinem Zeitpunkt gefährdet aufgrund der 
wirksamen Mechanismen im Portfolio- und Risikomanagement. 

 

Risikoinventur 

Die Risikoinventur ist der Ausgangspunkt für die Identifizierung und die Erfassung potenzieller Risiken, die die 
Existenz des Unternehmens gefährden können bzw. die das Unternehmen daran hindern können, seine Ziele zu 
erreichen. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Risikoinventur wird ein Risikokatalog erstellt bzw. aktualisiert. 

Die Risikoinventur wird turnusmäßig gemäß § 29 Abs. 2, Satz 2 KAGB mindestens einmal im Jahr im Rahmen 
der jährlichen Überprüfung des Risikokatalogs durchgeführt. Unterjährig kann es aufgrund von Risiko-
/Schadensmeldungen der Fachabteilungen zu einer anlassbezogenen Risikoinventur kommen. 

Die dezentralen Risikoverantwortlichen stellen sicher, dass sämtliche relevanten Risiken erfasst sind. Die Risiken 
wurden in vier Klassen eingeteilt: Liquiditätsrisiken, Wertänderungsrisiken, Gegenparteirisiken und Operationelle 
Risiken. 

Im Geschäftsjahr 2024 war keine Anpassung der Risikoarten notwendig.  

 

Die Risikosituation der Gesellschaft blieb im Geschäftsjahr 2024 gegenüber den Angaben im Verkaufsprospekt 
weitgehend unverändert. Die Anlage des Kapitals erfolgte in den vorangegangenen Geschäftsjahren ausschließlich 
gemäß den Anlagebedingungen. 

Im Einzelnen stellen sich die Hauptanlagerisiken und wirtschaftlichen Unsicherheiten wie nachfolgend 
beschrieben dar. Für den Kommanditisten kann aufgrund der Risiken ein teilweiser oder vollständiger Verlust der 
geleisteten Kapitaleinlage zuzüglich Agio eintreten. 

 

 

 

 

 

Risikoarten 
    

Liquiditätsrisiken Wertänderungsrisiken Gegenparteienrisiken Operationelle Risiken 
    

Zahlungseingangsrisiko Anlagerisiko Insolvenzrisiko Risiko strafbarer Handlungen 

Zahlungsausgangsrisiko Planabweichungsrisiko 
Risiko aus 

Managementwechsel 
IT-Risiko 

 Marktpreisrisiko Rückabwicklungsrisiko Schlüsselpersonenrisiko 

 
Risiko aus Leverage Majoritätsrisiko Risiko aus 

Interessenskonflikten 

 Währungsrisiko Bewertungsrisiko Prozessrisiko 
   Gesetzliches Risiko 

   

Konzeptions- / 
Produkthaftungsrisiko 

   Reputationsrisiko 
   Katastrophenrisiko/Pandemie 
   Auslagerungsrisiko 
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Liquiditätsrisiken 

Liquiditätsrisiken des AIF bestehen, wenn Zahlungseingänge aus Rückzahlungen der getätigten Investitionen 
verspätet, reduziert oder gar nicht erfolgen. Dieses Risiko verstärkt das Risiko, dass vorhandene liquiden Mitteln 
nicht ausreichen, die Zahlungsverpflichtungen des AIF jederzeit einhalten zu können, oder dass die zusätzlich 
benötigte Liquidität nicht oder nur zu unangemessen hohen Kosten beschafft werden kann.  

Die Zahlungsfähigkeit der Investmentkommanditgesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch eine 
ausreichende Liquiditätsausstattung bzw. durch ausreichend abrufbares Kapital bei den Anlegern des AIF 
gesichert. Auch für das folgende Geschäftsjahr wird bei planmäßiger Entwicklung mit keinen 
Liquiditätsengpässen gerechnet. 

Wertänderungsrisiken 

Der Wert der Anlageobjekte ist von verschiedenen marktbeeinflussenden Faktoren abhängig. Der Net Asset Value 
der Beteiligungen kann größeren Schwankungen unterworfen sein. Dies kann zur Folge haben, dass die in der 
Unternehmensplanrechnung getroffenen Annahmen nicht eintreten. 

Die Auswahl der Anlageobjekte erfolgt nach gründlicher Prüfung gemäß der vorgeschriebenen Prozesse zur 
Qualitätssicherung von Ankaufsentscheidungen. Bei dieser Prüfung werden sowohl die Zielfonds als auch der 
dahinterstehende Emittent geprüft, um einen langfristigen und planmäßigen Verlauf des Anlageobjekts mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit sicherzustellen. 

 

Gegenparteienrisiken 

Das Gegenparteienrisiko besteht in der fehlenden oder mangelhaften Leistung einer Vertragspartei und verursacht 
bei der Investmentkommanditgesellschaft einen finanziellen Schaden. 

Die Vertragspartner der Investmentkommanditgesellschaft können aufgrund der vertraglichen Gestaltung bei 
Schlecht- oder Mangelleistung jederzeit kurzfristig ausgetauscht werden. Die Qualität der Dienstleister wird 
sowohl durch die Abteilung Portfoliomanagement als auch Risikomanagement laufend überprüft. 

Im Geschäftsjahr wurden keine Schlecht- und/oder Mangelleistungen von Vertragspartner geleistet. 

 

Operationelle Risiken 

Die Investmentkommanditgesellschaft hat die KVG mit der kollektiven Vermögensverwaltung beauftragt. 
Aufgrund der Einbindung der KVG und ihrer Investmentkommanditgesellschaften innerhalb derselben 
Unternehmensgruppe kann es zu Interessenkonflikten zwischen der KVG und dem AIF sowie zwischen 
verschiedenen AIF kommen. 

Die Interessenkonflikte werden laufend überprüft und die Mitarbeiter der KVG sind gemäß 
Mitarbeitervereinbarung dazu verpflichtet, jede Art von Interessenkonflikt offen zu legen, unabhängig davon, ob 
dieser Interessenkonflikt den Mitarbeiter selbst, einen von ihm betreuten AIF oder eines sonstigen in der 
Unternehmensgruppe befindlichen AIF betrifft. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Interessenkonflikte festgestellt, die nicht vermieden werden konnten 
und somit den Anlegern offengelegt werden müssten. 

Dieses Risikomanagementsystem wird in einem Regelkreislauf permanent weiterentwickelt. In den aufgeführten 
Risikokategorien waren im Geschäftsjahr keine Risiken zu verzeichnen, die den Fortbestand der KVG oder der 
Investmentkommanditgesellschaft gefährdet hätten. 
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4. Wirtschaftsbericht 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Die Weltwirtschaft verzeichnete im Jahr 2024 ein moderates Wachstum. Während einige Industrieländer wie die 
USA eine leichte Erholung erfuhren, blieb das Wachstum in vielen Schwellenländern hinter den Erwartungen 
zurück. Die globalen Inflationsraten gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, blieben jedoch in einigen Regionen 
über den Zielwerten der Zentralbanken.  

Die US-Wirtschaft wuchs im Jahr 2024 um 2,8 %. Trotz restriktiver Geldpolitik stiegen die Realeinkommen, was 
zu einer erhöhten Konsumnachfrage führte. Insgesamt dürfte die Wirtschaftsleistung der USA im Jahr 2025 um 
2,5% und im Jahr 2026 um 2,4% zulegen. 

Die wirtschaftlichen Aussichten im Euroraum haben sich leicht verbessert und es ergibt sich ein moderates 
Wachstum von knapp 1% gegenüber dem Vorjahr. Die Inflation sank auf 2,9%, und die Geldpolitik dürfte ihren 
Zinserhöhungszyklus beendet haben. Dennoch bleiben die Zinsen auf restriktivem Niveau, was die wirtschaftliche 
Dynamik bremst. Gleichzeitig belastet die schwache Wettbewerbsfähigkeit Europas aufgrund hoher Energiepreise 
weiterhin die Konjunktur. Demzufolge wird eine Zunahme des BIPs um 1,2% für das Jahr 2025 im Euroraum 
erwartet.  

Die chinesische Wirtschaft wurde weiterhin durch die anhaltende Immobilienkrise belastet. Staatliche 
Interventionen konnten zwar negative Auswirkungen teilweise eindämmen, dennoch blieb das Wachstum hinter 
den Erwartungen zurück.1 

Die deutsche Wirtschaft kämpft nicht nur mit hartnäckigem konjunkturellen Gegenwind, sondern auch mit 
strukturellen Problemen. Die deutsche Bundesbank rechnet für 2024 mit einem leicht um 0,2% sinkenden realen 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). In den kommenden Jahren könnte die Wirtschaft dann um 0,2% (2025), 0,8% (2026) 
und 0,9% (2027) wachsen. Damit revidiert die deutsche Bundesbank ihren Wachstumsausblick der Deutschland-
Prognose vom Juni deutlich nach unten. Insbesondere die exportorientierte Industrie leide unter dem hohen 
Anpassungsdruck. Im Inland müsse sie sich unter anderem an die erhöhten Energiekosten und die Erfordernisse 
des Umbaus hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft sowie an die Folgen des demografischen Wandels anpassen. 
Zudem seien die deutschen Unternehmen auf den Weltmärkten zunehmend mit protektionistischen Tendenzen und 
wachsender Konkurrenz aus aufstrebenden Volkswirtschaften konfrontiert. Vor allem China hat in Branchen wie 
der Automobil- und Chemieindustrie sowie dem Maschinenbau, die für die deutsche Industrie besonders wichtig 
sind, stark aufgeholt und spürbar Marktanteile gewonnen. Aber auch der private Konsum dürfte sich schwächer 
darstellen, als noch im Juni erwartet und ist kein eigenständiger Motor für die erwartete Erholung der Wirtschaft 
mehr.2 

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeigte sich der deutsche Aktienmarkt stabil. Der 
DAX schloss das Jahr 2024 mit einem Stand von 19.909,14 Punkten, unterstützt durch eine Entspannung der 
Inflation und die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen. Der Euro notierte zum Jahresende bei 1,0389 USD. Die 
kommenden Jahre werden entscheidend sein, um den notwendigen Strukturwandel in Deutschland erfolgreich zu 
gestalten. Der wirtschaftspolitische Rahmen bleibt dabei von großer Bedeutung, um Wachstumsimpulse zu setzen 
und die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich zu sichern.3 

 

 

 

 
1 ifo Schnelldienst Sonderausgabe, Dezember 2024 
2 Deutschland-Prognose der deutschen Bundesbank, Dezember 2024 
3 Börse Frankfurt, Historische Kurse und Umsätze DAX und Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurs der EZB 
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Marktentwicklung Erneuerbare Energie und Infrastruktur 

Erneuerbare Energien 

Im Jahr 2024 stieg der weltweite Energiebedarf um 2,2 % und damit deutlich schneller als der Schnitt der letzten 
10 Jahre (2013-2023: 1,3 %). Entscheidend zu diesem Anstieg beigetragen hat in 2024 der deutliche Anstieg im 
Strombedarf: + 4,3 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem zusätzlichen Verbrauch von 1.100 TWh entspricht 
bzw. mehr als einer Verdopplung der Wachstumsrate des letzten Jahrzehnts. Dies spiegelt die strukturellen 
Veränderungen der vergangenen Jahre wider wie z. B. die Elektrifizierung von Produktionsprozessen bzw. dem 
Transportsektor, die Zunahme von stromintensiven Applikationen (z. B. Klimaanlagen) und auch der zunehmende 
Energiebedarf für die Digitalisierung, Datenzentren und Künstliche Intelligenz. Dieses Wachstum (1.100 TWh) 
konnte in 2024 zu 80 % von Erneuerbaren Energien und Nuklearkraft gedeckt werden (2023: 2/3).  
Die durch den Ukraine - Russland - Konflikt ausgelöste Sorge um die Energiesicherheit in Kombination mit den 
bestehenden Klimaschutzerfordernissen hat zahlreiche Länder dazu veranlasst, ihre Politik zur Förderung 
erneuerbarer Energien zu verstärken und die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern.  
Im Jahr 2024 ist der weltweite Zubau an erneuerbaren Energien so auch auf ein erneutes Rekordniveau von 700 
Gigawatt (GW) gestiegen. Der größte Anteil entfällt dabei auf Photovoltaik-Solarenergie (550 GW, rd. 79 %), 
gefolgt von Windenergie (120 GW, 17 %) und Wasserkraft (4 %). Bezogen auf die weltweite Stromproduktion 
entfielen in 2024 allerdings 'nur' 32 % auf erneuerbare Energien, der Großteil des Stroms, 60 %, wird nach wie 
vor mit fossilen Energieträgern (Kohle, Öl und Gas) generiert und 8 % durch Nuklearenergie. Dennoch konnte in 
den vergangenen Jahren eine strukturelle Verlangsamung in der Emission von Treibhausgasen durch Erneuerbare 
Energien initiiert werden: im globalen Schnitt betrachtet, vermieden die von 2019 – 2024 installierten 
Photovoltaik-Solaranlagen 1,4 Gigatonnen (1,4 Mrd. Tonnen), was dem Jahreswert für die Länder Frankreich, 
Deutschland, Italien und UK in Summe entspricht. 900 Megatonnen (0,9 Gt) CO2 konnten in 2024 durch die 
installierten Windenergieanlagen vermieden werden.4 
Die Branche der erneuerbaren Energien steht dabei angesichts hoher Finanzierungskosten, Inflation, teilweisen 
Verzögerungen in den Lieferketten und dem Wettbewerb zu fossilen Energien in zahlreichen Ländern nach wie 
vor vor hohen Herausforderungen. Darüber hinaus stellen die bestehenden Netzwerke weiterhin einen Engpass in 
der Implementierung von neuen erneuerbaren Energieanlagen ins System dar. So zum Beispiel warteten im Jahr 
2023 weltweit erneuerbare Energieprojekte mit (Neu)Kapazitäten von 3 Terawatt auf den Anschluss in Netzwerke, 
was knapp dem 6-fachen der in 2023 installierten Kapazitäten entsprach5. 

Infrastruktur 

Die Assetklasse Infrastruktur hat sich aufgrund des ihr immanenten Merkmals - Bereitstellung von fundamentalen 
essenziellen Leistungen für Gesellschaft und Wirtschaftsleben - sowohl in Zeiten pandemiebedingter 
Einschränkungen wie auch im Zuge jüngster globaler Schocks bewährt. Doch auch für die Assetklasse 
Infrastruktur erwies sich das zurückliegende Jahr 2024 als herausfordernd. Während 2022 mit einem 
Platzierungsergebnis von 175 Mrd. US-Dollar ein Rekordjahr für die institutionelle Mittelbeschaffung im 
Infrastrukturbereich markierte, konnten im Jahr 2023 sowie in 2024 angesichts der Kombination aus höheren 
Zinsen und einem anhaltenden inflationären Umfeld nur 94 Mrd. US-Dollar bzw. 95 Mrd. USD platziert werden. 
Aufgrund der Marktbedingungen war auch der Transaktionsmarkt im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren 
schwächer ausgeprägt. In allen Regionen sowie Segmenten erfolgten weniger Transaktionen. Insgesamt belief sich 
das Transaktionsvolumen in 2024 auf rd. 298,4 Mrd. USD, was einem Rückgang von 8 % zum Vorjahr entspricht.6 

Zweifellos werden die aktuellen Herausforderungen nicht leicht zu bewältigen sein und sich auf einzelne 
Infrastrukturanlagen unterschiedlich auswirken. Ein starkes Deal Sourcing samt hoher Preisdisziplin sowie eine 
hohe operative Wertschöpfung und ein aktives Asset Management werden für den wirtschaftlichen Erfolg von 
Infrastrukturanlagen daher entscheidender denn je sein. Die Schwerpunkte der globalen Infrastrukturinvestitionen 
liegen längst nicht mehr nur in traditioneller Infrastruktur wie Verkehr, Energie und andere 
Versorgungseinrichtungen, sondern vor allem auch in Bereichen, die im Zusammenhang mit der nachhaltigen 

 
4 IEA, Global Energy Review 2025, März 2025 

5 Renewables 2024 Global Status Report – Renewables in Energy Supply, REN 21 

6 Preqin, Infrastructure Q4 2024: Preqin Quaterly Update, März 2025 
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Transformation der Wirtschaft, der Digitalisierung und dem sozialen Ausgleich stehen. Nicht zuletzt aufgrund 
ihrer Bedeutung für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development 
Goals, SDGs) rücken Themen wie Nachhaltigkeit, Energiewende und Digitalisierung immer mehr in den Fokus.  

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Wesentliche Steuerungsgröße ist die Liquidität der Investmentkommanditgesellschaft. Die vorhandene Liquidität 
ist Basis der weiteren Mittelverwendung. Die Investitionen und die laufenden Kosten der 
Investmentkommanditgesellschaft unterliegen einer ständigen Kontrolle. Auf eventuelle Abweichungen zur 
Planrechnung der Investmentkommanditgesellschaft kann entsprechend mit einer Anpassung der 
Investitionstätigkeit oder Ausschüttungen reagiert werden.  

Die aus der Investitionstätigkeit der Investmentgesellschaft erzielte Liquidität (einschließlich der Liquidität aus 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen) soll an die Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach 
Auffassung der Geschäftsführung der Investmentgesellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der Gesellschaft bzw. zur Erfüllung von 
Zahlungsverpflichtungen benötigt wird. Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der 
Auszahlungen kommen. Die Beteiligung am Ergebnis der Investmentgesellschaft sowie an der zur Auszahlung an 
die Kommanditisten zur Verfügung stehenden Liquidität der Investmentgesellschaft richtet sich grundsätzlich 
nach dem Verhältnis der Kapitalanteile der Anleger. 

Der Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2024 beträgt EUR 10.413.449,17. Somit beträgt der Nettoinventarwert 
je Anteil, der jeweils für einen Kapitalanteil in Höhe von EUR 1.000 bestimmt wird (gesamt: 11.612 Anteile), 
EUR 896,783. 

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz 
des durchschnittlichen Nettoinventarwerts innerhalb eines Geschäftsjahres auf Ebene der 
Investmentkommanditgesellschaft aus. Sie betrug 1,31 % bei laufenden Kosten in Höhe von EUR 119.425,74. 
Einmalige Kosten (ohne Ausgabeaufschlag) betrugen im Geschäftsjahr 2024 EUR 550.586,11. Bezogen auf den 
durchschnittlichen Nettoinventarwert ergibt sich ein Prozentsatz in Höhe von 0,33 %. Darüber hinaus wurde der 
Ausgabeaufschlag in Höhe von insgesamt EUR 580.350,00 erhoben. 

Finanzielle Leistungsindikatoren des Fonds sind zudem der EBT (Earnings before taxes) i.H.v. TEUR -526. Die 
Erhöhung des EBT in Höhe von TEUR 366 resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Entwicklungen. Die 
Kosten des AIF belaufen sich auf ca. TEUR 670 im aktuellen Geschäftsjahr und sind im Vergleich zum Vorjahr 
um TEUR 249 gesunken. Im Wesentlichem handelt es sich um die Anfangskosten der Gesellschaft. Dagegen sind 
die sonstigen Erträge im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 117 auf TEUR 144 gestiegen. 

Als weiterer Indikator wird der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) in Höhe von 90 % herangezogen.  

Als nichtfinanziellen Leistungsindikator hat die derigo GmbH & Co. KG fondsübergreifend ihre ESG-Strategie 
weiterverfolgt. Bereits im Jahr 2019 wurde die internationale PRI-Initiative unterzeichnet, dadurch bekennt und 
verpflichtet sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Berücksichtigung bestimmter ESG-Kriterien nach den UN 
PRI Im UN PRI Reporting 2024, mit der Datenbasis von 2023, konnte die derigo GmbH & Co. KG eine positive 
Bewertung erzielen. In den Hauptkategorien wurden mindestens 2 von 5 möglichen, teilweise sogar 4 von 5 
möglichen Sternen erreicht.  

Außerdem ist für die derigo GmbH & Co. KG von hoher Bedeutung die ESG-Kriterien auf allen Ebenen der 
Geschäftstätigkeit noch stärker zu integrieren und konsequent nach ökologischen und sozialen Maßstäben zu 
handeln sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung zu berücksichtigen.  

Dabei werden unter dem Gesichtspunkt Environmental die CO2-Emissionen, der Energie-, Wasser- und 
Papierverbrauch möglichst verringert und Ressourcen geschont. Dazu trägt der Unternehmenssitz in einem 
DGNB-Standard "Gold" Gebäude bei. Unter anderem setzt sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft für 
umweltbewusste und nachhaltige Mobilität ein und engagiert sich bei verschiedenen Umweltprojekten. 
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Im sozialen Bereich zeichnet sich die derigo GmbH & Co. KG durch eine große Diversität der Mitarbeiter, lange 
Betriebszugehörigkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle aus. Zusätzlich werden die Mitarbeiter in ihrer 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie bei Fort- und Weiterbildungen unterstützt. Des Weiteren engagiert sich 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei einer Vielzahl von sozialen Projekten. 

Unter dem Gesichtspunkt Governance wird eine offene und transparente Unternehmensführung sowie die 
Einhaltung von gesetzlichen Verhaltens- und Organisationspflichten nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 
umgesetzt. 

 

5. Lage des Unternehmens 

Am 24.03.2023 wurde für die Investmentkommanditgesellschaft die Vertriebszulassung durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilt. Die Investmentkommanditgesellschaft hat den Vertrieb im April 
2023 aufgenommen und befindet sich im Geschäftsjahr in der Platzierungsphase. Die Zeichnungsfrist endet gemäß 
Gesellschaftsvertrag zum 31.12.2025.  

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft wird auf Seiten der Aktiva im Wesentlichen durch die 
Beteiligungen in Höhe von TEUR 2.915 sowie das Bankguthaben in Höhe von TEUR 7.599 bestimmt. Die 
Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 82) und Sonstige 
Verbindlichkeiten (TEUR 3) zusammen.  

Die Zuflüsse setzen sich aus den Einzahlungen der Einlagen inkl. Ausgabeaufschlag (TEUR 12.193) zusammen. 

Die Ertragslage der Gesellschaft resultiert im Wesentlichen aus den Initialkosten. Die Verwahrstelle erhält für 
das Geschäftsjahr 2024 eine Vergütung in Höhe von 7 TEUR. Die sonstigen Aufwendungen betreffen im 
Wesentlichen die Provisionen in Höhe von TEUR 435 (5 % des eingezahlten Eigenkapitals) und Initialkosten in 
Höhe von TEUR 115 (4 % des eingezahlten Eigenkapitals), sowie Gebühren für Geschäftsführungs- und 
Haftungsvergütung sowie die Vermögensverwaltung in Höhe von TEUR 91.  

Der bisherige Geschäftsverlauf des AIF entspricht in Bezug auf das realisierte Ergebnis den Erwartungen und ist 
primär konzeptionsbedingt durch ein realisiertes negatives Ergebnis des Geschäftsjahres gekennzeichnet. Der AIF 
befindet sich weiterhin in der Investitionsphase. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) erhält für das Geschäftsjahr 2024 eine 
Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung - bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 
(Bemessungsgrundlage) – von 0,0595 % einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Die KVG erhält für das Geschäftsjahr 2024 für die kollektive Vermögensverwaltung - bezogen auf den 
durchschnittlichen Nettoinventarwert der Investmentkommanditgesellschaft - eine Vergütung von 0,700 % p.a. 
Hierauf werden geldwerte Vorteile angerechnet, die die KVG im Zusammenhang mit der Verwaltung der 
Gesellschaft oder der Bewirtschaftung der Gesellschaft gehörenden Vermögensgegenständen erhält. 
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Neutraubling, 23. April 2025 

 

Concentio Beteiligungs GmbH 

 

 

 

Dr. Werner Bauer Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf 

Geschäftsführer  Geschäftsfüher 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG,
Neutraubling

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co.
Geschlossene Investment KG, Neutraubling, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft.
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co.
Geschlossene Investment KG, Neutraubling für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2024 geprüft. Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen
Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts und wurden
daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum
Jahresabschluss und Lagebericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung
der Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen
europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen.

Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen
Informationen ab. 

Gemäß § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 159
Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB Abs. 1 i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Sonstige Informationen

Die Geschäftsführung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen

• die Erklärung der gesetzlichen Vertreter nach § 264 Abs. 2 Satz 3, § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB.
• die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der

Verordnung (EU) 2020/852.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und Lagebericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen
Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prüfung
erlangten Kenntnissen aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter
Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung dieser
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den
einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben,
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen
europäischen Verordnungen entspricht sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-
kehrungen und Maßnahmen abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON GEWINNEN,
VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN KAPITALKONTEN

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu
den einzelnen Kapitalkonten der BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene
Investment KG, Neutraubling zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Zuweisung
von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen
Belangen ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB
unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised)
"Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (Stand
Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten" unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis
hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätsmanagementstandards:
Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022))
angewendet. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten,
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Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belangen
ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen
Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in
Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße
Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu
ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Zuweisungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h.
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern sind.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, sowie einen Ver-
merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten,
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International Standard on
Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) "Assurance Engagements Other than Audits or Reviews
of Historical Financial Information" (Stand Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche
falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Zuweisungen von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Zuweisung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern
resultierende wesentliche falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Zuweisungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten.
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München, 30. April 2025

GEIPEL & KOLLMANNSBERGER GmbH
         Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael Geipel Manfred Roßik
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Erklärung der Geschäftsleitung der BVT Concentio Energie & 

Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Neutraubling 

gemäß §§ 264 Abs. 2 Satz 3 und 289 Abs. 1 Satz 5 HGB für das 

Geschäftsjahr 2024 

 

 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 

Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Neutraubling, 

vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der 

Investmentkommanditgesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird. 

 

Neutraubling, 23. April 2025 

 

für die Concentio Beteiligungs GmbH 

 

 

 

Dr. Werner Bauer   Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf 

Geschäftsführer    Geschäftsführer 
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Eine nachhaltige In-
vestition ist eine In-
vestition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozi-
alen Ziels beiträgt, vo-
rausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder sozi-
alen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, Verfah-
rensweisen einer gu-
ten Unternehmensfüh-
rung anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikationssys-
tem, das in der Ver-
ordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis 
von ökologisch 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verord-
nung umfasst kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitio-
nen mit einem Um-
weltziel könnten taxo-
nomiekonform sein 
oder nicht.  
 

Name des Produkts: 
BVT Concentio Energie & Infrastruktur II GmbH & 
Co. Geschlossene Investment KG 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
52990096O6QGZBY5UZ13 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

    o   Ja     X   Nein 

 []  Es wurden damit nachhaltige Investiti-
onen mit einem Umweltziel getätigt: 
___% 

 []  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 []  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen sind 

 X  Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
wurden, enthielt es 15,2 % an nachhal-
tigen Investitionen 

 X  mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 X  mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 []  mit einem sozialen Ziel 

 []  Es wurden damit nachhaltige Investiti-
onen mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___% 

[ ]  Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine nach-
haltigen Investitionen getätigt. 

 
 

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 
Die Darstellung der nachfolgenden Angaben bezieht sich auf das abgelaufene Geschäftsjahr der 
BVT Concentio Energie & Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (Investment-
gesellschaft) vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 („Berichtszeitraum“) und stellt 
auf den Berichtsstichtag (31. Dezember 2024) ab. Die Investmentgesellschaft investierte im Be-
richtszeitraum in geschlossene AIF (Zielgesellschaften), die sich bei der Auswahl ihrer Infrastruk-
turinvestitionen von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie Grundsätzen einer guten Un-
ternehmensführung leiten ließen.  
Die Zielgesellschaften investierten 
 in Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme 

aus erneuerbaren Energien; 
 in Infrastruktur, insbesondere solche, die für Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur 

Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien genutzt wird (ein-
schließlich als Infrastruktur genutzter Immobilien); 

 in Beteiligungen an Unternehmen, die Infrastruktur, insbesondere aus einem oder mehreren 
der Segmente Energie, Versorgung, Kommunikation, Transport, Soziale Infrastruktur errich-
ten, instand halten, instand setzen, verwalten oder betreiben. 

Die Investmentgesellschaft verwendet die letzten verfügbaren Informationen aus den von den 
Zielgesellschaften bereitgestellten periodischen Berichterstattungen gemäß EU-Offenlegungs-
verordnung. Die Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen erfolgt ausgehend hiervon 
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bezogen auf den Wert der Investitionen in die Zielgesellschaften zum Berichtsstichtag der Invest-
mentgesellschaft.1 

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 
Die in der Anlagestrategie der Investmentgesellschaft festgelegten Ausschlusskriterien, 
die auf der ersten Stufe ihres dreistufigen Auswahlprozesses zu prüfen sind, wurden im 
Berichtszeitraum bei allen Investitionen eingehalten. 
Bei sämtlichen von der Investmentgesellschaft im Berichtszeitraum getätigten Investitio-
nen wurde die zweite Stufe des in der Anlagestrategie festgelegten Auswahlprozesses 
mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. 
Ob bei den auf der zweiten Stufe positiv geprüften Investitionen die beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale gegeben waren, wurde von der für die Anlagen der 
Investmentgesellschaft verantwortlichen Kapitalverwaltungsgesellschaft anhand des 
von ihr entwickelten Scoring-Modells bewertet. Voraussetzung für eine Investition der 
Investmentgesellschaft in die jeweilige Zielgesellschaft war das Erreichen einer Soll-
punktzahl von 31 Punkten; der Mittelwert der Gesamtpunktzahl der sechs bewerteten 
Zielgesellschaften lag bei 49 von 60 Punkten. 

 … und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 
Im Vergleich zum betrachteten Zeitraum des Vorjahres, hat sich im aktuellen Berichts-
zeitraum der Mittelwert der Gesamtpunktzahl des ESG-Scoring-Modells von 49 von 60 
möglichen Maximalpunkten (Berichtsstichtag 31.12.2023: 51 von 60 möglichen Maximal-
punkten) durch neu angebundene Investitionen leicht verringert. 

 Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition 
zu diesen Zielen bei? 
Die Investmentgesellschaft tätigte im Berichtszeitraum Investitionen, die sich an den von 
den Vereinten Nationen ausgegebenen 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung orientieren. 
Dies waren insbesondere die Ziele „Bezahlbare und saubere Energie“ und „Industrie, 
Innovation und Infrastruktur“.  
Gemäß den Angaben der Zielgesellschaften wurde mit einem Teil der nachhaltigen In-
vestitionen im Berichtszeitraum in Wirtschaftsaktivitäten investiert, die nach der EU-Ta-
xonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. 
Weitere von den Zielgesellschaften verfolgte nachhaltige Ziele waren u. a. die Verringe-
rung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen mit hohem Kohlenstoffausstoß, die Ka-
pazität an sauberer und bezahlbarer Energie zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Energieunabhängigkeit und der europäischen Energiewende zu leisten sowie zur Errei-
chung der Ziele des Pariser Abkommens zur Begrenzung der globalen Erwärmung bei-
zutragen. 

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet?  

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-
ren berücksichtigt?  
Diejenigen Zielgesellschaften, die nachhaltige Investitionen tätigen, berücksichti-
gen die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Sie führen für alle 
nachhaltigen Investitionen einen „Do not significant harm“-Test durch, um sicher-
zustellen, dass die Investitionen die zum nachhaltigen Anlageziel der Zielgesell-
schaften beitragen, die Förderung anderer nachhaltiger Ziele nicht erheblich be-
einträchtigen.  
Die PAI-Indikatoren wurden sowohl in der Due-Diligence-Phase als auch in der 
Investitionsphase berücksichtigt und werden im weiteren Verlauf regelmäßig über-
wacht. 

 
1 Für fünf der sechs Zielgesellschaften liegt der letzte verfügbare Berichtszeitraum gemäß EU-Offenle-
gungsverordnung per Berichtsstichtag 31.12.2024 vor. 

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanz-
produkt beworbenen 
ökologischen oder so-
zialen Merkmale er-
reicht werden. 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswir-
kungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von In-
vestitionsentscheidun-
gen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäf-
tigung, Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von Kor-
ruption und Beste-
chung. 
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Die folgenden PAI-Indikatoren wurden auf Basis der von den Zielgesellschaften 
bereitgestellten Informationen2 erstmals zum Berichtsstichtag erhoben: 
1. Treibhausgasemissionen 
2. CO2-Fußabdruck 
3. THG-Emissionsintensität  
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig 

sind 
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieproduktion der Unternehmen, in 

die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu er-
neuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energie-
quellen 

6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 

auswirken 
8. Emissionen in Wasser 
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organi-

sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multi-
nationale Unternehmen 

11. Fehlende Prozesse und Compliance Mechanismen zur Überwachung der Ein-
haltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Un-
ternehmen 

12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, che-

mische und biologische Waffen) 
 

Nachhaltigkeitsindikator für  
nachteilige Auswirkungen 

Messgröße Auswir-
kungen 
2024 

Einheit 

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN 
Treibhaus-
gasemissio-
nen 

1.THG-Emissionen THG-Emissionen Scope 1 – CO2-
Äquivalent in Tonnen 

1,25 tCO2e 

THG-Emissionen Scope 2 – CO2-
Äquivalent in Tonnen 

5,19 tCO2e 

THG-Emissionen Scope 3 – CO2-
Äquivalent in Tonnen 

87,00 tCO2e 

THG-Emissionen gesamt – CO2-Äqui-
valent in Tonnen 

93,44 tCO2e 

2. CO2-Fußabdruck CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro 
Millionen Euro Unternehmenswert 

0,60 tCO2e / 
m€ (NAV) 

3. THG-Emissionsin-
tensität der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird 

THG-Emissionsintensität der Unter-
nehmen, in die investiert wird – Ton-
nen CO2-Äquivalent pro Millionen 
Euro Umsatz 

0,85 tCO2e / 
m€ (Um-

satz) 

4. Engagement in 
Unternehmen, die im 
Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind 

Anteil der Investitionen in Unterneh-
men, die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind 

0,00% Anteil am 
NAV 

5. Anteil des Energie-
verbrauchs und der 
Energieerzeugung 
aus nicht erneuerba-
ren Energiequellen 

Anteil des Energieverbrauchs der Un-
ternehmen, in die investiert wird, aus 
nicht erneuerbaren Energiequellen im 
Vergleich zu erneuerbaren Energie-
quellen, ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen 

N/A Anteil 

 
2Für vier der sechs Zielgesellschaften liegt ein PAI-Statement zum letzten verfügbaren Berichtszeitraum 
per Berichtsstichtag 31.12.2024 vor. Zwei der sechs Zielgesellschaften berücksichtigen die Principal-Ad-
verse-Impact nicht. 
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Anteil der Energieproduktion der Un-
ternehmen, in die investiert wird, aus 
nicht erneuerbaren Energiequellen im 
Vergleich zu erneuerbaren Energie-
quellen, ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen 

N/A Anteil 

6. Intensität des 
Energieverbrauchs 
nach klimaintensiven 
Sektoren 

Energieverbrauch in GWh pro einer 
Million EUR Umsatz der Unterneh-
men, in die investiert wird,  
aufgeschlüsselt nach klimaintensiven 
Sektoren – GWh pro Million EUR Um-
satz 

0,00 GWh / m€ 

Biodiversität 7. Tätigkeiten, die 
sich nachteilig auf 
Gebiete mit schutz-
bedürftiger Biodiver-
sität auswirken 

Anteil der Investitionen in Unterneh-
men, in die investiert wird, mit Stand-
orten / Betrieben in oder in der Nähe 
von Gebieten mit schutzbedürftiger 
Biodiversität, sofern sich die Tätigkei-
ten dieser Unternehmen nachteilig 
auf diese Gebiete auswirken 

N/A Anteil am 
NAV 

Wasser 8. Emissionen in 
Wasser 

Tonnen Emissionen in Wasser, die 
von den Unternehmen, in die investiert 
wird, pro investierter Million Euro ver-
ursacht werden,  
ausgedrückt als gewichteter Durch-
schnitt – in tausend Tonnen pro inves-
tierter Million Euro 

0,00 Tonnen 

Abfall 9. Anteil gefährlicher 
und radioaktiver Ab-
fälle 

Tonnen gefährlicher und radioaktiver 
Abfälle, die von den Unternehmen, in 
die investiert wird, pro investierter Mil-
lion Euro erzeugt werden,  
ausgedrückt als gewichteter Durch-
schnitt – in tausend Tonnen pro inves-
tierter Million Euro 

0,00 Tonnen 

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER  
MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

Soziales und 
Beschäfti-
gung 

10. Verstöße gegen 
die UNGC-Grunds-
ätze und gegen die 
Leitsätze der Organi-
sation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit 
und Entwicklung 
(OECD) für multinati-
onale Unternehmen 

Anteil der Investitionen in Unterneh-
men, in die investiert wird, die an Ver-
stößen gegen die UNGC-Grundsätze 
oder gegen die OECD-Leitsätze für  
multinationale Unternehmen beteiligt 
waren 

0,00% Anteil am 
NAV 

11. Fehlende Pro-
zesse und Compli-
ance-Mechanismen 
zur Überwachung der 
Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze 
und der OECD-Leit-
sätze für multinatio-
nale Unternehmen 

Anteil der Investitionen in Unterneh-
men, in die investiert wird, die keine 
Richtlinien zur Überwachung der Ein-
haltung der UNGC-Grundsätze und 
der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen oder keine Verfahren 
zur Bearbeitung von Beschwerden 
wegen Verstößen gegen die UNGC-
Grundsätze und OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen einge-
richtet haben 

0,00% Anteil am 
NAV 

12. Unbereinigtes ge-
schlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle 

Durchschnittliches unbereinigtes  
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle bei den Unterneh-
men, in die  
investiert wird 

N/A Anteil 

13. Geschlechterviel-
falt in den Leitungs- 
und Kontrollorganen 

Durchschnittliches Verhältnis von 
Frauen zu Männern in den Leitungs- 
und Kontrollorganen der Unterneh-
men, in die investiert wird, ausge-
drückt als Prozentsatz aller Mitglieder 
der Leitungs- und Kontrollorgane 

16,3 % Anteil 
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Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum getä-
tigten Investitionen 
des Finanzprodukts 
entfiel: 
 

14. Engagement in 
umstrittenen Waffen 
(Antipersonenminen,  
Streumunition, che-
mische und biologi-
sche Waffen) 

Anteil der Investitionen in Unterneh-
men, in die investiert wird, die an der 
Herstellung oder am Verkauf von um-
strittenen Waffen beteiligt sind 

0,00% Anteil am 
NAV 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
Gemäß den Angaben der Zielgesellschaften stehen alle nachhaltigen Investitionen 
mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrecht in Einklang. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxo-
nomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskrite-
rien beigefügt. 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjeni-
gen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-
Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berück-
sichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele eben-
falls nicht erheblich beeinträchtigen. 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
Die Investmentgesellschaft hat vor ihren Investitionen anhand der vorvertraglichen Offenlegun-
gen der Zielgesellschaften geprüft, ob Informationen vorliegen, dass bei den Zielgesellschaften 
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auftreten können. Lagen der Investment-
gesellschaft vorvertraglich bereits Informationen über nachteilige Auswirkungen vor, führten 
diese auf der ersten Stufe des Anlageprozesses zu einem Ausschluss der Investition oder auf 
der dritten Stufe des Anlageprozesses (Scoring) zu einem Punktabzug. Zur Vermeidung von En-
gagements in umstrittenen Waffen wurden Investitionen in Herstellung und Handel von Rüstungs-
gütern und zugehörige Infrastruktur insgesamt ausgeschlossen. Zur Vermeidung von Treibhaus-
gasemissionen wurden Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe 
tätig sind, ausgeschlossen, soweit sie Exploration und Handel von Kohle und Erdöl zum Gegen-
stand haben. Zur Vermeidung gefährlicher und radioaktiver Abfälle wurden Investitionen in Anla-
gen zur Energieerzeugung aus Atomkraft ausgeschlossen. Die Investmentgesellschaft über-
wacht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren anhand der laufen-
den Berichterstattung der Zielgesellschaften; siehe hierzu den Abschnitt „Wie wurden die Indika-
toren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Größte Investitionen Sektor In % der Vermögenswerte Land 

Unigestion Climate Impact Fund 
SCS SICAV RAIF World  

Energie & Infrastruktur 7,8 % Luxemburg 

Construction Energie Plus 2 Energie & Infrastruktur 7,3 % Frankreich 

NextPower V SCSp Energie & Infrastruktur 6,4 % Luxemburg 

Fengate Infrastructure Fund IV 
(International) L.P. 

Energie & Infrastruktur 6,1 % Kanada 
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Die Vermögensallo-
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der Inves-
titionen in bestimmte 
Vermögenswerte an. 
 

 
 
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitrugen. 

 Wie sah die Vermögensallokation aus? 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Fi-
nanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ge-
tätigt wurden. 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 
– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 
– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitio-
nen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Zum Stichtag dieses Berichts waren 30,7 % der Investitionen auf die beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet (Kategorie #1). 15,2 % wurden von den 
Zielgesellschaften als nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen im 
Sinne der EU-Offenlegungsverordnung ausgewiesen (Kategorie #1A); 15,5 % wurden 
von den Zielgesellschaften als Investitionen ausgewiesen, die auf ökologische oder so-
ziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen im Sinne der 
EU-Offenlegungsverordnung eingestuft werden (Kategorie #1B); 69,3 % der Investitio-
nen waren andere Investitionen der Kategorie #2. Die Kategorie #2 beinhaltet Liquidi-
tätsanlagen in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren sowie Investi-
tionen in Zielgesellschaften, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerich-
tet sind. Der Anteil jeder Kategorie oder Unterkategorie an den Investitionen der Invest-
mentgesellschaft berechnete sich nach dem Anteil ihres Marktwerts am Marktwert aller 
Investitionen der Investmentgesellschaft. Investitionen der Zielgesellschaften in Unter-
nehmen wurden der jeweiligen Kategorie bzw. Unterkategorie jeweils anteilig nach den 
Umsatzerlösen zugerechnet, die ein Unternehmen aus seinen auf ökologische bzw. so-
ziale Merkmale ausgerichteten Aktivitäten erzielte. 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische/soziale 

Merkmale

#1A Nachhaltig  

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale#1B Andere 
ökologische/soziale 

Merkmale#2 Andere

Capital Dynamics Clean Energy 
Europe SCSp (Master) 

Energie & Infrastruktur 3,0 % Luxemburg 

Pearl Infrastructure Capital II 
SCA,RAIF 

Energie & Infrastruktur 1,7 % Luxemburg 
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 In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 

Sektor Anteil Subsektor Anteil 

Energieerzeugung 10,4 % Solar 8,6 % 

Onshore Wind 1,8 % 

Energieversorgung 

 

7,5 % 

 

Dekarbonisierungslösungen 4,5 % 

Biomasse 1,4 % 

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage 0,8 % 

Batteriespeicher 0,7 % 

Fernwärmenetz 0,1 % 

Information und 
Kommunikation 

5,7 % Datencenter 3,4 % 

Smart Metering 2,3  % 

Baugewerbe 4,6 % Nachhaltige Städteentwicklung 4,6 % 

Gesundheits- und 
Sozialwesen  

1,3 % Gesundheitswesen 1,3 % 

Wasserversorgung, 
Abwasser- und Ab-
fallentsorgung und 
Beseitigung von 
Umweltverschmut-
zungen  

1,0 % Abfallwirtschaft 1,0 % 

Verkehr und Lage-
rei 

0,1 % Transport & Logistik 0,1 % 

Anhand der periodisch berichteten Angaben der Zielgesellschaften liegen der Kapital-
verwaltungsgesellschaft keine Informationen über die Höhe der Einnahmen der Zielge-
sellschaften aus Exploration, Bergbau, Gewinnung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, 
Raffination oder Vertrieb einschließlich Transport, Lagerung und Handel mit fossilen 
Brennstoffen gemäß der Definition in Art. 2 Nr. 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 vor. 
Die Investmentgesellschaft tätigte keine Investition in Zielgesellschaften, die in die Ex-
ploration und den Handel von Kohle und Erdöl investieren. 

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform? 

 Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 
 ( ]  Ja: 

 [ ]  In fossiles Gas  [ ]  In Kernenergie 
 X  Nein 
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Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den An-
teil der:  
- Umsatzerlöse, die 
den Anteil der Einnah-
men aus umwelt-
freundlichen Aktivität-
en der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln 
- Investitionsausga-
ben (CapEx), die die 
umweltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, z. 
B. für den Übergang 
zu einer grünen Wirt-
schaft 
- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in 
die investiert wird, wi-
derspiegeln 
 

    sind  
nachhaltige Investitio-
nen mit einem Um-
weltziel, die die Krite-
rien für ökologisch 
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten ge-
mäß der EU-Taxono-
mie nicht berück-
sichtigen. 
 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investiti-
onen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität 
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Gra-
fik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, 
die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder. 

* Für die Zwecke dieser Grafik umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 
Staaten. 

 Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  
Es erfolgte keine Investition in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten. 

 Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?  
Im vergangenen Bezugszeitraum erfolgte kein Ausweis an Investitionen, die mit der EU-
Taxonomie in Einklang gebracht wurden.  

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 
Der Anteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel 
betrug im Berichtszeitraum 6,8 %. 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Im Berichtszeitraum erfolgten keine sozial nachhaltigen Investitionen.  

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 
Die Kategorie #2 Andere Investitionen beinhaltete die Liquiditätsanlagen der Investmentgesell-
schaft sowie Investitionen in Zielgesellschaften, die nicht in die Kategorie #1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale fallen. Liquiditätsanlagen konnten in Bankguthaben, Geld-
marktinstrumenten und Wertpapieren erfolgen. Für sie gab es keinen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz. 

8,6%

8,6%

5,9%

91,4%

91,4%

94,1%

0% 50% 100%

OpEx

CapEx

Umsatzerlöse

1. Taxonomiekonformität der 
Investitionen

einschließlich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Nicht taxonomiekonform

8,6%

8,6%

5,9%

91,4%

91,4%

94,1%

0% 50% 100%

OpEx

CapEx

Umsatzerlöse

1. Taxonomiekonformität der 
Investitionen

ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Nicht taxonomiekonform
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur 
Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 
Vor Erwerb von Vermögensgegenständen durch die Investmentgesellschaft wurden die gesetz-
lich vorgeschriebenen Sorgfaltsprüfungsprozesse durchgeführt, um die beworbenen ökologi-
schen und/oder sozialen Merkmale erfüllen zu können. 
Die Entwicklung der Investitionen der Investmentgesellschaft wurde von der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft anhand der regelmäßigen Berichterstattung der Zielgesellschaften beobachtet.. Im 
Vergleich zum vergangenen Berichtszeitraum konnte kein Absinken des bei der Investition ermit-
telten Scores festgestellt werden, so dass keine Maßnahmen ergriffen wurden. 
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